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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Geldpolitik

Einem Postulat des CVP-Ständerats Bischof (SO), das ähnliche Punkte aufgriff wie die
Motion der CVP-EVP-Fraktion, stand der Bundesrat hingegen wohlwollend gegenüber.
Das Geschäft verlangte, mittels eines Berichts die Folgen der Negativzinsen im
Allgemeinen und auf die Sozialwerke im Speziellen zu eruieren. Zudem sollte abgeklärt
werden, ob es möglich und nützlich wäre, nur ausländische Geldzuflüsse mit einem
Negativzins zu belegen oder aber Kleinsparer und Sozialversicherungen von den
geltenden Regeln auszunehmen. Der Ständerat folgte dem Willen des Bundesrats und
nahm den Vorstoss an. 1

POSTULAT
DATUM: 18.06.2015
NICO DÜRRENMATT

Nationalbank

In der Frühlingssession 2015 wurde im Ständerat eine Erklärung nach Artikel 27 des
Geschäftsreglements des Ständerates eingebracht, welche die Nationalbank zum
Verzicht auf Negativzinsen auf Geldern der privaten Vorsorge und der obligatorischen
Kranken- und Unfallversicherung bewegen wollte. Da einem Ordnungsantrag Fetz (sp,
BS), der die Erklärung für die Sommersession traktandieren wollte, nicht stattgegeben
wurde und das Geschäft somit von der kleinen Kammer weder in der Frühlings- noch in
der darauffolgenden Sommersession beraten wurde, erfolgte am 19. Juni 2015 jedoch
die automatische Abschreibung. 2

ANDERES
DATUM: 19.06.2015
NICO DÜRRENMATT

In seinem Postulat "Überprüfung der Governance" verlangte Ständerat Bischof (cvp,
SO) vom Bundesrat, in einem Bericht zu untersuchen, ob die Kompetenzen der
Schweizerischen Nationalbank mit dem verfassungsrechtlichen und gesetzlichen
Rahmen übereinstimmen. Weiter sollten Überlegungen bezüglich Rechtsform der SNB
und Grösse, Wahl und Zusammensetzung ihrer Gremien - Bankrat und Direktorium -
angestellt und der Frage nachgegangen werden, ob die SNB den Ansprüchen bezüglich
Transparenz gerecht wird. Gleichzeitig betonte Bischof, mit seinem Vorstoss die
Unabhängigkeit der Nationalbank in keinster Weise in Frage zu stellen. Auch der
Bundesrat erachtete es als sinnvoll, diese Punkte einer vertieften Beobachtung zu
unterziehen und sprach sich dafür aus, das Postulat anzunehmen. Diesem Wunsch
folgte der Ständerat und überwies den Vorstoss. Für mediale Aufmerksamkeit hatte das
Postulat deshalb gesorgt, weil es teilweise als direkte Einflussnahme der Raiffeisenbank
angesehen wurde. Raiffeisen, die von der SNB 2014 als systemrelevant eingestuft
worden war, hatte sich schon verschiedentlich kritisch gegenüber der Nationalbank und
deren einflussreichen Stellung geäussert. 3

POSTULAT
DATUM: 08.12.2015
NICO DÜRRENMATT

Pirmin Bischof (pdc, SO) a déposé un postulat afin de déterminer si la gouvernance de
la Banque nationale suisse (BNS) doit être adaptée aux nouvelles réalités financières.
Ce rapport doit notamment évaluer les compétences, le statut juridique, le rapport
d'activité et la communication de la BNS. Le Conseil fédéral s'est montré favorable au
postulat. Il estime que le rapport pourrait être réalisé en parallèle des postulats 15.3091
et 15.3367. Le postulat a été adopté tacitement par le Conseil des Etats. 4

POSTULAT
DATUM: 08.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil des Etats s'est penché sur l'Initiative Monnaie pleine. Il a rejeté tacitement
cette initiative populaire. De plus, il a refusé par 29 voix contre 11 de proposer un
contre-projet indirect. Les initiants considèrent qu'il est important de réviser le
système d'émission de monnaie. Selon eux, la possibilité offerte aux banques d'émettre
des prêts entraîne une formation de dette superflue qui augmente les risques de bulle
financière. Par conséquent, ils souhaitent remettre la totalité de la compétence
d'émission monétaire à la BNS. D'un côté, Anita Fetz (sp/ps, BS) a parlé des risques de
déconnexion entre le système financier et l'économie réelle pour soutenir les
arguments de l'initiative. D'un autre côté, du point de vue de nombreux parlementaires,
cette initiative se nourrit des craintes d'une nouvelle crise financière. Des sénateurs du

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.09.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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PLR, du PDC et de l'UDC ont mis en avant les efforts déjà consentis, notamment dans le
cadre de la législation "too big too fail", au niveau de la régulation macroprudentielle
des banques. De plus, le Conseil fédéral, par l'intermédiaire de Ueli Maurer a montré
l'absence de bases scientifiques solides pour soutenir l'orientation voulue par
l'initiative. La décision du Conseil des Etats s'aligne sur la proposition de rejet, par 11
voix contre 0 et 2 abstentions, de sa Commission de l'économie et des redevances
(CER-CE). 5

Banken

Die Verbesserung des Einlegerschutzes fand im Parlament Zustimmung. Der Ständerat
wünschte aber mehr Transparenz über die Sicherheit dieser Einlagesicherung bei jeder
einzelnen Bank. Im Nationalrat versuchte die SP erfolglos, die Verbesserung des
Anlegerschutzes mit einer Konjunkturvorlage zu verbinden. Ihr Antrag, zur Stützung der
Kaufkraft der Bevölkerung die Familienzulagen zu erhöhen, unterlag mit 113 zu 57
Stimmen. Die von der kleinen Kammer eingeführte detaillierte Deklarationspflicht für
die Sicherheit der Rückstellungen lehnt er als nicht praktikabel ab. In der
Differenzbereinigung beharrten zuerst beide Kammern auf ihrer Version bezüglich der
Transparenz der Rückstellungen, dann gab der Ständerat nach. In der
Gesamtabstimmung nahmen beide Kammern die Teilrevision des Bankengesetzes
einstimmig an. Sie wurde gestützt auf Art. 165 Abs.1 BV für dringlich erklärt und auf den
20. Dezember, befristet bis Ende 2010 in Kraft gesetzt.
Zudem wurden zwei Motionen Bischof (cvp, SO) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL),
die ebenfalls die Verbesserung des Einlegerschutzes forderten, vom Nationalrat
angenommen 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2008
HANS HIRTER

Mit dem Argument, dass mit den im Herbst des Vorjahres beschlossenen dringlichen
Massnahmen die Forderungen der beiden vom Nationalrat gutgeheissenen Motionen
Bischof (cvp, SO) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL) für einen Ausbau des
Einlegerschutzes erfüllt seien, lehnte der Ständerat diese ab. Der Bundesrat gab im
Herbst einen Entwurf für die definitive Einführung dieses bis Ende 2010 gültigen
verbesserten Einlegerschutzes in die Vernehmlassung. Die Banken, unterstützt von den
bürgerlichen Parteien, waren mit der dauerhaften Erhöhung der Garantiesumme auf
100'000 Franken je Einleger zwar einverstanden. Sie lehnten aber den Antrag ab, die
Gesamtsumme der von den Banken vorzunehmenden Rückstellungen von 6 auf 9,75
Mia. Franken zu erhöhen und in einem staatlichen Fonds zu sammeln. Auch die
kantonalen Finanzdirektoren sprachen sich gegen die als unverhältnismässig kritisierten
Vorschläge aus. 7

MOTION
DATUM: 27.05.2009
HANS HIRTER

Eine zweite Motion, welche die aus Vertretern der SVP und der SP gebildete Mehrheit
der WAK-NR eingereicht hatte, verlangte eine Überprüfung des schweizerischen
Bankensystems mit der Absicht, systemgefährdende Krisen in Zukunft zu vermeiden.
Konkret solle der Bundesrat die Möglichkeit der Vermeidung von Systemrisiken durch
die Aufteilung von Grossbanken (sei es anhand von geschäftlichen oder geografischen
Kriterien) überprüfen. Zudem solle er dafür sorgen, dass der Staat nach massiven
Rettungsaktionen bei den begünstigten Banken während der Dauer seines Engagements
massgeblichen Einfluss auf die Geschäfts- und dabei insbesondere auf die Salärpolitik
erhält. Dieser Vorstoss wurde im Nationalrat von der SP, der GP und einer Mehrheit der
SVP unterstützt und mit 104 zu 81 Stimmen überwiesen. Die Forderungen sowohl nach
einer Aufspaltung der Grossbanken als auch nach Eingriffen in das Salärsystem der
Banken stiessen jedoch im Ständerat auf Widerstand. Auf Antrag Brändli (svp, GR)
beschloss er, die Motion zur nochmaligen Überprüfung dieser Passagen an die
Kommission zurückzuweisen. Gleiches beschloss der Ständerat mit einer Motion Fetz
(sp, BS), die Maximallöhne für Privatfirmen forderte, welche der Staat vor dem Konkurs
gerettet hat. Die WAK des Ständerats präsentierte in der Sondersession im August ihren
neuen Vorschlag. Demnach sollen aus den Motionen die Forderung nach einer
Bankentrennung gestrichen und die Lohnvorschriften für die Manager der vom Staat
geretteten Banken nur sehr unverbindlich und vage formuliert werden. Diese Fassung
setzte sich im Plenum gegen den Widerstand der Abgeordneten der SVP und der Linken
durch.

MOTION
DATUM: 11.08.2009
HANS HIRTER
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Eine Motion Bischof (cvp, SO) beschäftigte sich mit den
Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz mit dem Vereinigten Königreich (UK) und
den USA.Sie verlangte, dass alle Vertragspartner in Sachen Bankkundengeheimnis
ähnliche Regelungen vorsehen müssten. Ivo Bischof erwähnte rechtliche Möglichkeiten
in Grossbritannien und den USA, die verhinderten, die wirtschaftlich Berechtigten eines
Vermögenswerts offenzulegen. Der Bundesrat wurde beauftragt, eine entsprechende
Gesetzesänderung für die Schweiz vorzuschlagen, die eine solche Möglichkeit ebenfalls
einschliesse. So sollte ein kompetitiver Rechtsrahmen für den Schweizer Finanzplatz
geschaffen werden. Bischof sah ein, dass die Lösungen im Vereinigten Königreich und
den USA unbefriedigend seien, ging aber offensichtlich davon aus, dass die
ausländischen Regelungen in den Verhandlungen nicht zur Disposition stehen würden.
Trotz Einwand des Bundesrats, dass die Motion seinen Handlungsspielraum in den
Verhandlungen um die Doppelbesteuerungsabkommen einschränke, wurde sie im
Nationalrat (Erstrat) mit 81 zu 75 und im Ständerat (Zweitrat) mit 21 zu 12 angenommen.
Zusätzlich zur CVP unterstützte allein die SVP die Motion, während die übrigen Parteien
den Vorstoss ablehnten. 8

MOTION
DATUM: 21.09.2011
FABIO CANETG

Eine 2011 von beiden Räten überwiesene Motion Bischof, die vom Bundesrat gefordert
hatte, die Diskriminierung des Schweizer Finanzplatzes gegenüber Vertragspartnern
von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), namentlich den USA, bezüglich
Bankgeheimnis zu bekämpfen, wurde 2012 vom Bundesrat zur Abschreibung
empfohlen. Er sah keinen Anlass zu gesetzgeberischen Massnahmen. National- und
Ständerat lehnten den Abschreibungsantrag jedoch ab, weshalb das Begehren am
Jahresende nach wie vor beim Bundesrat pendent war. 9

MOTION
DATUM: 31.12.2012
FABIO CANETG

Im Berichtsjahr setzte der Bundesrat erneut eine Expertenkommission ein, die sich mit
der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes beschäftigen sollte. Zum
Aufgabenbereich der Gruppe „Brunetti II“ gehörte im Speziellen auch die Erarbeitung
einer Strategie, die den Marktzugang im Ausland wahren und verbessern sollte. Die
Berufung der zweiten Gruppe unter Leitung von Wirtschaftsprofessor Aymo Brunetti
erfolgte, nachdem die parlamentarischen Räte mittels Motion Bischof (cvp, SO) und
Motion Amaudruz (svp, GE) Druck auf den Bundesrat gemacht hatten, die Gruppe
„Brunetti I“ (welche die Empfehlungen betreffend AIA erarbeitet und im Juni des
Berichtsjahres präsentiert hatte) mit Branchenvertretern zu ergänzen und/oder ein
neues Expertengremium unter Einschluss von Branchenvertretern ins Leben zu rufen.
Die beiden Motionen wurden im Frühjahr 2013 im Ständerat (Motion Bischof, 26 zu 15
Stimmen bei 1 Enthaltung) und im Sommer im Nationalrat (Motion Amaudruz, 115 zu 70
Stimmen) gutgeheissen. Nur die SP, die GLP und die Grünen lehnten das Begehren
Amaudruz im Nationalrat ab. Der Bundesrat beschloss am 4.9. den Wünschen des
Parlaments zu entsprechen und ernannte im Oktober die Mitglieder der Gruppe
„Brunetti II“. Diese kamen sowohl aus der Verwaltung, der Wissenschaft, der SNB sowie
aus Banken und Versicherungen. Unabhängige Vermögensverwalter und Treuhänder
wurden nicht berücksichtigt, was im Vorfeld der Ernennungen (25.9.) den Nationalrat
(im Speziellen: CVP, SVP, FDP und GLP) dazu veranlasste, die Motion Bischof (cvp, SO)
entsprechend anzupassen. Diese passierte die Grosse Kammer darauf mit 118 zu 68
Stimmen. Der Ständerat verwies in der Wintersession darauf, dass das in der
Zwischenzeit vom Bundesrat ernannte Gremium weitere Expert/innen (beispielsweise
Vermögensverwalter und Treuhänder) zuziehen könne, weshalb er sowohl die
veränderte Motion Bischof (cvp, SO) als auch die Motion Amaudruz (svp, GE) ohne
Gegenantrag ablehnte. Der Schlussbericht der Gruppe „Brunetti II“ wurde per Ende
2014 erwartet. 10

MOTION
DATUM: 25.09.2013
FABIO CANETG

Auch 2014 behandelten die eidgenössischen Räte verschiedene Geschäfte im
Zusammenhang mit dem US-Steuerstreit, so auch eine Motion Bischof (cvp, SO) von
2009. Diese hatte gefordert, die Schlechterstellung des Schweizer Finanzplatzes
aufgrund der damals eingeführten erweiterten Amtshilfe zu kompensieren. Ein erster
Abschreibungsantrag der Landesregierung war 2012 gescheitert. Bereits im Folgejahr
hatte der Nationalrat jedoch entschieden, dem erneuten bundesrätlichen
Abschreibungsantrag stattzugeben. Der Ständerat folgte der Grossen Kammer 2014
diskussionslos, wodurch die Motion (in Form eines Geschäfts des Bundesrates) definitiv
abgeschrieben wurde. 11

MOTION
DATUM: 18.03.2014
FABIO CANETG
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Eine im Jahre 2014 eingereichte Motion Bischof (cvp, SO) forderte den Bundesrat dazu
auf, die Expertengruppe "Brunetti II" nicht wie vorgesehen nach Erfüllung ihrer Aufgabe
aufzulösen, sondern als sogenannten "Zukunftsrat Finanzplatz" weiterzuführen. Dieses
Gremium sollte nach Vorstellung des Motionärs Exponenten aus Politik, der Banken-
und Versicherungsbranche sowie der Wissenschaft genauso umfassen wie Vertreter der
Sozialpartner und der betreffenden Regulierungsbehörden (SNB, Finma). Sein Zweck
sollte darin bestehen, als Diskussionsplattform und Orientierungshilfe in
finanzmarktstrategischen Fragen zu dienen. 
Der Bundesrat sprach sich in seiner Stellungnahme dafür aus, den Vorstoss
anzunehmen, rief gleichzeitig aber in Erinnerung, dass er bereits im Dezember 2014 die
Einrichtung eines "Zukunftsrat Finanzplatz" angeordnet hatte. 
Während das Geschäft den Ständerat problemlos passierte, fand im Nationalrat eine
kontroverse Debatte statt. Die SVP-Fraktion in der Person von Nationalrat Egloff (svp,
ZH) sprach sich gegen das Begehren aus und fand dafür gleich zwei Beweggründe. Zum
einen befand die Volkspartei, es sei nicht notwendig, die als temporäres Gremium
geschaffene Expertengruppe in eine beständige umzuwandeln; zum anderen könne die
Motion mit dem Vorgehen des Bundesrats, einen Zukunftsrat Finanzplatz einzusetzen,
auch als bereits erfüllt erachtet werden. Dennoch wurde der Vorstoss schliesslich mit
83 zu 72 Stimmen bei 14 Enthaltungen angenommen. Die relativ hohe Anzahl der
Enthaltungen rührte daher, dass einige SP-Vertreter die ungleiche Vertretung der
Geschlechter im Zukunftsrat Finanzplatz als stossend erachteten. 12

MOTION
DATUM: 24.09.2015
NICO DÜRRENMATT

Börsen

Les nouvelles loi sur les services financiers (LSFin) et loi sur les établissements
financiers (LEFin) ont été examinées par la chambre des cantons. Pour résumé, le
projet du Conseil fédéral, qui fixe des nouvelles obligations pour les prestataires de
services financiers, a été largement élagué. Tout d’abord, lors du vote sur l’ensemble, la
loi sur les services financiers a été acceptée par 30 voix contre 4. Néanmoins, si les
banquiers et les gestionnaires de fortune seront tenus de fournir une feuille
d’information précise et compréhensible qui relate les caractéristiques, les coûts et les
risques d’un produit, ce n’est pas le cas des assureurs. En effet, le Conseil d’Etat
estime, par 31 voix contre 10, que le cas des assurances devrait être considéré dans le
cadre d’une révision de la loi sur la surveillance des assurances. De plus, la chambre des
cantons a décidé de maintenir les rétrocessions. Ensuite, toujours dans le cadre de la
loi sur les services financiers (LSFin), en cas d’abus, ce sera au client d’apporter la
preuve de l’abus et non pas aux prestataires de fournir la preuve qu’il a rempli sa tâche
informative. Les clients devront, en outre, continué à verser des avances pour les frais
de procès et des garanties. Ainsi, le sénateur Christian Levrat (ps, FR) considère que le
projet est désormais vidé de sa substantifique moelle. A l’opposé, Pirmin Bischof (pdc,
SO) estime que le projet garantit la transparence, mais n’ajoute pas de fardeau
bureaucratique trop lourd pour les petites banques. Du côté de la surveillance, la loi sur
les établissements financiers (LEFin) a été acceptée au vote sur l’ensemble par 31 voix
contre 6 et 1 abstention. Une surveillance en amont renforcée, qui inclut les
gestionnaires de fortunes dit «indépendants» ou «externes», devrait prévaloir. De plus,
le Conseil des Etats souhaite favoriser l’accès au marché pour les entreprises
spécialisées dans les technologies financières (FinTech). Pour finir, les sénateurs ont
renvoyé la loi fédérale sur le droit de l’insolvabilité bancaire au Conseil fédéral. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
GUILLAUME ZUMOFEN
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